
 

Vertraulichkeit: Öffentlich 

11. Tagung der 5. Kreissynode des Kirchkreises Weimar, am 15.03.2025  

Anlage 4 Beschlussprotokoll 

 

TOP 3 Protokollkontrolle 

 

Das Protokoll der 10. Tagung der 5. Kreissynode am 09.11.2024 wird bestätigt. 

Abstimmungsergebnis: ja:  31   nein:  0   Enthaltung:  2 

TOP 4.1. Aussprache zum Bericht  

 

Die Kreissynode Weimar beschließt, das Kollegium des Landeskirchenamtes zu bitten, unverzüglich 

Voraussetzungen und Bedingungen zu schaffen, dass der Prozess der Besetzung der Weimarer 

Superintendentenstelle unmittelbar fortgesetzt werden kann.  

Abstimmungsergebnis: ja:  33   nein:  0   Enthaltung:  0 

TOP 5. Finanzen 

TOP 5.1.3. Beschluss 

Beschluss zur Jahresrechnung 2024 Kirchenkreis Weimar 

1. Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2024 wird festgestellt: 

in den Einnahmen mit   6.174.566,36 €  und 

in den Ausgaben mit  5.508.680,90 € 

Differenz (Überschuss)     665.885,46 € 

Die Mehreinnahmen sind in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen und wie folgt zu verwenden: 

  22.235,94 €   17.939,43 € Übertrag nach 2025;  SB 00 9900.00.2910 

     2.999,22 € zweckgeb. Übertrag Klinikseelsorge ZBB 

        682,30 € zweckgeb. Übertrag Klinikseelsorge SHK 

        614,99 € zweckgeb. Übertrag Forum am Vormittag 

    4.765,69 €  Übertrag nach 2025 in SB 11 – Kinder-u. Jugendarbeit 

379.286,72 €  Übertrag nach 2025 in SB 20 - Baulastfonds 

259.597,11 €  Übertrag nach 2025 in SB 22 - Strukturfonds 

665.885,46 € 

2. Auf der Grundlage des § 5 HKRG dienen alle Einnahmen als Deckungsmittel für  

    alle Ausgaben, ausgenommen zweckgebundene Einnahmen, getrennt nach  

    Sachbüchern. 

3. Der Rechnungsführung und dem Anordnungsberechtigten wird vorbehaltlich der     

    Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Entlastung erteilt. 

4. Bei der Analyse der Jahresrechnung 2024 wurden potenziell  

    umsatzsteuerpflichtige Umsätze in Höhe von 13.364,00 € ermittelt. Es wird  
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    festgestellt, dass laut Jahresrechnung 2024 die Kleinunternehmergrenze gemäß §  

    19 Umsatzsteuergesetz (22.000,-€) potenziell nicht überschritten wurde. 

Abstimmungsergebnis: ja:  31   nein:  0   Enthaltung:  0 

TOP 9.: Sonstiges 

 

Die Kreissynode beschließt, die Kosten, die den Kirchengemeinden für die zentrale Versendung der 

Briefwahlunterlagen für die Gemeindekirchenratswahl im Herbst 2025 entstehen, auf Antrag zu 

erstatten.  

Abstimmungsergebnis: ja:  31   nein:  0   Enthaltung:  2 

 


